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Es finden keine Gremiensitzungen in den kommenden sieben Tagen statt.

Karten für den Neujahrsempfang der Stadt Waldkirch

Am Freitag, 13. Januar 2023, lädt die Stadt Waldkirch die Bürger und Bürge-
rinnen zum Neujahrsempfang ein. Die Festhalle Kollnau wird ab 18.30 Uhr
geöffnet sein, der Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Ab Montag, 19.
Dezember, stehen kostenlos Karten im Rathaus Waldkirch (an der Theke im
Bürgerservice) sowie in der Ortsverwaltung Kollnau zur Abholung bereit.
Die Abgabe ist auf zwei Karten pro Person beschränkt.

Geänderte und zusätzliche Öffnungszeiten
des Elztalmuseums

In der Zeit des „Singenden Weihnachtsbaums“ von Freitag, 9. Dezember, bis
Sonntag, 18. Dezember lädt das Elztalmuseum zu einem Besuch ein. Um die
Gelegenheit zu bieten, den Singenden Weihnachtsbaum zu erleben und dies
mit einem Rundgang durch das Elztalmuseum zuverbinden,wurden die Öff-
nungszeiten angepasst. In diesem Zeitraum hat das Museum von Montag bis
Samstag jeweils von 15 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag 13 bis 19 Uhr. Ab
dem 3. Januar hat das Elztalmuseum außerdem wieder dienstags für seine
Besucher*innen geöffnet. Das Team des Elztalmuseums freut sich, dannwie-
der von 13 bis 17 Uhr Besucher*innen empfangen zu können. Das Museum
ist dann zu den folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Samstag 13 bis 17 Uhr,
Sonntag 11 bis 17 Uhr, Montag geschlossen.
Derzeit wird die Sonderausstellung „Vorfreude. Adventskalender in Europa“
gezeigt. Außerdem wurde die Fassade in einen großen Adventskalender ver-
wandelt, bei demjeden Tag um 15 Uhr ein „Türchen“ geöffnetwird.Am Sonn-
tag, 18. Dezember, bringt das Theater Oniversum einen Koffer voller Ge-
schichten mit ins Elztalmuseum – für jedes Alter ab vier Jahren. Die Zuschau-
erzahl zu den vier Spielzeiten ist begrenzt. Um Anmeldung wird unter
https://eveeno.com/288078778 oder per E-Mail an info@elztalmuseum.de
gebeten.

Offene Bühnen und Klingender Adventskranz

Die Offenen Bühnen der Stätischen Musikschule finden anwechselnden Wo-
chentagen um 18.30 Uhr im „Raum der Ruhe“ im Gisela Sick Bildungshaus
statt. Die nächste Offene Bühne findet heute statt. An den Adventssamstagen
haben Schülerinnen und Schüler der Musikschule Waldkirch bereits an drei
Terminen jeweils um 18.30 Uhr weihnachtliche und besinnliche Musik im
Rahmen des „Klingenden Adventskranzes“ gespielt. Beim letzten Advents-
konzert in der Stadtkapelle am Samstag, 17. Dezember, sind alle eingeladen
mitzusingen oder sogar zu musizieren. Die Noten stehen zum Ausdrucken
auf der Homepage der Stadt Waldkirch zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Der Singende Weihnachtsbaum

Von Freitag, 9. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, treten beim „Singenden
Weihnachtsbaum“ auf dem Museumsplatz Chöre auf. Ein kleiner Weih-
nachtsmarkt mit Ständen gehört auf dem Museumsvorplatz selbstverständ-
lich dazu. Die Chorauftritte dauern eine halbe Stunde und beginnen von
Montag bis Freitag um 17.30 und 19 Uhr, am Samstag und Sonntag, um 16,
17.30 und 19 Uhr. Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis freitags von 17 bis
21 Uhr und am Wochenende von 15 Bis 21 Uhr.

Fortsetzung auf Seite 4

Rathaus Waldkirch
Tel. 07681 404 0
Fax 07681 404 179
Mail: postkorb@stadt-waldkirch.de
www.stadt-waldkirch.de

Allgemeine Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag   8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag  14.00 - 18.00 Uhr

zusätzlich telefonisch erreichbar:
Montag bis Mittwoch 14.00 - 15.30 Uhr

Ortsverwaltung Kollnau
Rathausplatz 1
Telefon 07681 4779 99 12 
Mail: ortsvorsteher-kollnau@stadt-waldkirch.de

Montag, Mittwoch, Freitag 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Buchholz
Am Drescheschopf 1
Telefon 07681 97 63 
Mail: ortsvorsteher-buchholz@stadt-waldkirch.de

Dienstag, Donnerstag 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 18.00 Uhr

Ortsverwaltung Siensbach
Talbachstraße 31
Telefon 07681 88 01
Mail: ortsvorsteher-siensbach@stadt-waldkirch.de

Donnerstag 18.00 - 20.00 Uhr

Ortsverwaltung Suggental
Talstraße 34
Telefon 07681 205 94 16 
Mail: ortsvorsteher-suggental@stadt-waldkirch.de
Montag 18.00 - 20.00 Uhr

Wohnungswirtschaft
Gartenstraße 5
Telefon 07681 408 90
Mail: info@wowi-waldkirch.de

Technische Betriebe
Breitmatte 3
Telefon 07681 474 35 10
Bereitschaftstelefon 07681 474 35 20

Stadtwerke GmbH
(Strom, Gas, Wasser, Straßenbeleuchtung)
Fabrikstraße 15
Telefon 07681 477 88 90
Störung: Tel. 07681 493 99 95
Mail: info@sw-waldkirch.de

Öffnungszeiten Bürgerservice:
Montag und Dienstag  8.00 - 15.30 Uhr
Mittwoch und Freitag  8.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
1. Samstag im Monat  10.00 - 12.00 Uhr

Tourist-Information Waldkirch
Marktplatz 1–5, Tel. 07681 19433

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch 8.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag  8.00 - 18.00 Uhr
Freitag  8.00 - 12.00 Uhr

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag 13.00 - 17.00 Uhr 

Sonntag 11.00 - 17.00 Uhr

Kirchplatz 14, Tel. 47 85 30

www.elztalmuseum.de

Während des Singenden Weihnachts-
baums vom 9. bis 18. Dezember bitte 
besondere Öffnungszeiten beachten!

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und  
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 13.00 Uhr
Freitag und Samstag 10.00 - 13.00 Uhr

Schlettstadtallee 9, Tel. 2 41 47 
info@mediathek-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. 17.00 - 21.00 Uhr

und jeden zweiten Freitag 

18.00 - 22.00 Uhr

nach Voranmeldung

Fabrikstraße 16, Tel. 47 47 09
hausderjugend@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag  8.30 - 11.30 Uhr 

Merklinstraße 19, Tel. 55 70

www.musikschule-waldkirch.de 

Rettungszentrum
Lange Str. 118, 79183 Waldkirch

Telefon Rettungszentrum 47 43 83-0

Notruf Feuerwehr 112 

info@feuerwehr-waldkirch.de

www.feuerwehr-waldkirch.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag  9.00 - 16.30 Uhr

Emmendinger Str. 3, Tel. 49 01 27

roteshaus@abs.stadt-waldkirch.de

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag nach Vereinbarung

Freie Str. 17, Tel. 07681 474 08 57

www.stadtarchiv-waldkirch.de

STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
Vorwahl

Telefon (0 76 81)www.stadt-waldkirch.de
Das Schwimmbadteam dankt allen
Gästen, die ins ’s Bad gekommen sind 
und freuen sich auf ein Wiedersehen
im nächsten Jahr!

Das Schwimmbad ist derzeit
geschlossen.

INFORMATIONEN

SITZUNGEN DER GREMIEN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

VERANSTALTUNGEN, ANGEBOTE UND 
INFORMATIONEN DER STADT WALDKIRCH

Weitere Informationen unter www.versteigerungspool.de 

Der Versteigerungsvermerk ist am 30.03.2022 in das Grundbuch eingetragen worden.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforde-
rung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses den übrigen 
Rechten nachgesetzt werden. Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grund-
stücks oder des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefor-
dert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder einstweilige Einstellung des 
Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die 
Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis: Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue 
Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und Kosten der Kündigung und 
der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit 
Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine Än-
derungen eingetreten sind. Gemäß §§ 67-70 ZVG kann im Versteigerungstermin für 
ein Gebot Sicherheit verlangt werden. Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswer-
tes und ist sofort zu leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. 
Überweisung der Sicherheitsleistungen an: LOK BA-WÜ/AG Emmendingen, IBAN: 
DE82 6005 0101 7469 5345 05, Verwendungszweck: 2340 6200 00019 EM/ 10 K 
12/22/ Name des Bieters
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.
Amtsgericht Emmendingen 
– Vollstreckungsgericht –

Lfd. Nr. 1 
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Erbbaugrundstück 
Verkehrswert:     84.000,00 € 

Lfd. Nr. 2 
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Erbbaurecht Haus, RMH, Bj. ca. 1968, Wohnfläche ca. 128 m² 
Verkehrswert:     381.000,00 €

Lfd. Nr. 3 
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen): 
Garage 
Verkehrswert:     21.000,00 €

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flurstück
Wirtschaftsart 

und Lage
Anschrift m² Blatt

1 Kollnau 219/5 Gebäude- und 
Freifläche

Breslauer
Weg 18 322 1575 

BV 1

lfd. 
Nr.

Gemarkung Flurstück
Wirtschaftsart 

und Lage
Anschrift m² Blatt

3 Kollnau 219/13 Gebäude- und 
Freifläche

Danziger 
Weg 33 4045 

BV 1

Gemarkung Flurstück
Wirtschaftsart 

und Lage
Anschrift m²

Kollnau 219/5 Gebäude- und 
Freifläche

Breslauer
Weg 18 322

Datum Uhrzeit Raum Ort

Donnerstag, 
09.02.2023

08:15 Uhr II, Sitzungssaal
Amtsgericht Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße 25
79312 Emmendingen

 

Aktenzeichen:  
 

10 K 2/19 

 

 

 

 

  Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

 
Terminsbestimmung:

 

Terminsbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Aktenzeichen:
10 K 12/22 

öffentlich versteigert werden: 
Grundbucheintragung: Eingetragen im Grundbuch von Kollnau

2) Erbbaurecht, eingetragen im Grundbuch von Kollnau Blatt 1576 BV 1, an dem 
im Grundbuch von Kollnau Blatt 1575 BV 1 eingetragenen Grundstück

Zusatz zu lfd.Nr. 2: Erbbaurecht eingetragen in Abt. II Nr. 1 für die Dauer von 
99 Jahren seit dem Tage der Eintragung, dem 05.02.1968. Inhalt ergibt sich aus 
dem Erbbauvertrag vom 09.11.1967
Eingetragen im Grundbuch von Kollnau

Öffentliche Bekanntmachung
vom 01.12.2022

über das Nichtbestehen der UVP-Pflicht

Zusammenlegung Waldkirch-Suggental/Wegelbach

Das Landratsamt Emmendingen – Untere Flurbereinigungsbehörde – 
hat den Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen durch 
Änderung des Ausbauplans Nr.1  in der Zusammenlegung Waldkirch-
Suggental/Wegelbach für zulässig erklärt. Die Änderung umfasst Kor-
rekturen, die zur Vorbereitung der nächsten Bautranchen erforderlich 
sind (Optimierung der Trassenführung von zwei genehmigten Waldweg 
sowie Anpassung einer Ausgleichsmaßnahme). 
Die Vorprüfung nach § 9 in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) hat ergeben, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung hier nicht erforderlich ist. Die vorge-
sehenen Änderungen im Zuge der Änderungen des Ausbaukonzepts Nr. 
1 haben keine zusätzlichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, 
Wasser, Boden, Klima, Luft, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt so-
wie Landschaftsbild, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter zur Folge.  
Die Öffentlichkeit wird hiervon gemäß § 5 Absatz 2 UVPG un-
terrichtet. Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.  
Diese Bekanntmachung kann auch auf der Internetseite des Landes-
amts für Geoinformation und Landentwicklung im o.g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/3777) eingesehen werden. 

gez. Jabs, VD

Landratsamt 
Emmendingen
– untere Flurbereinigungsbehörde – 
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Besuchssamstage in den Kindertagesstätten in Waldkirch

Am Samstag, 21. und Samstag, 28. Januar 2023, können sich Eltern die Kin-
derbetreuungseinrichtungen in Waldkirch ansehen. Vormerkungen für
einen Platz in den Kindertagesstätten sind bis Freitag, 10. Februar 2023, on-
line oder persönlich möglich. Die Formulare sind auf der Internetseite der
Stadt Waldkirch (www.stadt-waldkirch.de) unter der Rubrik „Bildung und
Soziales“, „Kinderbetreuungseinrichtungen“ unter dem Stichwort „Vormer-
kung“ zu finden.

Weihnachtskino im Haus der Jugend

Am Samstag, 17. Dezember, wird im Haus der Jugend in Kooperation mit der
Klappe 11 um 16 Uhr der Weihnachtsfilm „Es ist ein Elch entsprungen“ ge-
zeigt. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.
Der Eintritt von einem Euro beinhaltet ein Getränk und Popcorn freuen.

Die Mediathek macht Weihnachtspause

Die Mediathek bleibt von Samstag, 24. Dezember, bis einschließlich Sams-
tag, 31. Dezember, geschlossen. Am Montag, 2. Januar, freuen sich die Mitar-
beiterinnen dann wieder ab 15 Uhr auf Kundschaft!

Die Stadt Waldkirch gratuliert!

Geburtstage
c Waldkirch (Kernstadt)
Hans-Jürgen Feldt (75), Emil Steiert (75), Angelika Sigrid Schätzle (70), Moni-
ka Hildegard Bollin (70), Silvia Kraus (80)
c Kollnau
Ingeborg Christine Ruf (70), Angelo Di Girolamo (85), Addy Fabi (80), Sonja
Erna Lüdtke-Shkoza (70)
c Buchholz
Erika Hilda Wehrle (90)

Das Generationenbüro im Rathausinnenhof der Stadt Waldkirch bietet zahl-
reichen Institutionen Raum für soziale Beratung in verschiedenen Lebensla-
gen. Zu den Beratungszeiten ist das Generationenbüro auch unter der Tele-
fonnummer07681 / 404232zuerreichen.DiePostanschrift lautet:Marktplatz
1-5, 79183 Waldkirch.
AGJ Obdachlosenberatung
Freitag von 9 bis 12.30 Uhr
BDH Bundesverband Rehabilitation
Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr sozialrechtliche und sozialmedizinische Be-
ratung für Mitglieder und Interessierte nach Vereinbarung unter der Telefon-
nummer 07681 / 2091789 - auch außerhalb der Sprechzeiten.
Beirat für Menschen mit Behinderung
Allgemeine Beratung jeden 2. und 4. Montag im Monat von 10 bis 11 Uhr
Deutscher Kinderschutzbund/Ortsverein Waldkirch e.V.
Donnerstag von 11 bis 12 Uhr Beratung von Kindern, Jugendlichen und Eltern;
außer in den Schulferien.
Caritas LK Emmendingen/Flüchtlingsberatung
Dienstag von 13 bis 17 Uhr nach Vereinbarung unter 07681/49465-44 oder – 43
oder -42.
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung für Menschen mit Behinde-
rung (EUTB)/Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Kostenfreie Beratung freitags von 13.30 bis 16 Uhr nach Vereinbarung unter
der Telefonnummer 07641 / 93341203. Beratung auch in Emmendingen, Her-
bolzheim, Endingen und Elzach bei: EUTB Diakonisches Werk Emmendin-
gen, Telefonnummer 07641 / 9185-13 oder -16, EUTB Deutsches Rotes Kreuz
KV Emmendingen e.V., Telefonnummer 07641 / 96212-65
Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Beratungsstelle für gesetzlich versicherte Pflegebedürftige, Angehörige und
Interessierte aller Altersgruppen. Sie erhalten Informationen rund um das
Thema Pflege, die regionalen Angebote und die gesetzlichen sowie kommu-

nalen Leistungen. Ebenso bietet der Pflegestützpunkt Hilfestellung bei der
Inanspruchnahme dieser Leistungen. Die Auskünfte sind neutral, kostenlos
undvertraulich. Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-
gestützpunkt Emmendingen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbe-
such. Außensprechstunde im Generationenbüro in Waldkirch montags von
12 bis 16 Uhr und nach Terminvereinbarung. Kontakt: Frau Ziebold
07641/4513095, E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.
Sozialverband VdK/Sozialrechtsberatung
Nur nach Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0761 / 504490.
Sozialverband VdK/ Ortsverband Waldkirch
Allgemeine Beratung jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 18 bis 19 Uhr
nach telefonischer Vereinbarung unter der Telefonnummer 07681 / 4747496.
Stadtseniorenrat Waldkirch e.V.
Beratung für Seniorinnen und Senioren mittwochs von 10 bis 12 Uhr. Bera-
tung für private Waldkircher VermieterInnen, die ihren ungenutzten Wohn-
raum der Wohnungswirtschaft zur Anmietung zur Verfügung stellen wollen.
Jeden 1. Mittwoch im Monat von 9 bis 11 Uhr.

Anzeigepflicht schwerbehinderter Beschäftigter

Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind gesetz-
lich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbe-
hinderte Menschen zu beschäftigen. Die am Sitz des Unternehmens zustän-
dige Arbeitsagentur muss diese Beschäftigungspflicht prüfen. Deswegen
müssen Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen bis spätestens
31.März 2023 der Agentur für Arbeit ihre Beschäftigungsdaten anzeigen. Die-
se Frist kann nichtverlängertwerden.Am schnellsten geht dies elektronisch.
Kostenlose Software Um die Anzeige zu erstellen, können Unternehmen und
Arbeitgeber die kostenfreie Soft-ware IW-Elan nutzen. Diese steht auf der
Homepage www.iw-elan.de unter der Rubrik „Download“ zur Verfügung
oder kann als CD-ROM unter der Rubrik „Service“ bestellt wer-den. Ab dem
Anzeigejahr 2021 ist die elektronische Anzeige mit IW-Elan noch einfacher:
Es ist keine Unterschrift und keine postalische Versendung der „Erklärung
zur Vorlage bei der Agentur für Arbeit“ mehr erforderlich. Kommen Arbeit-
geber der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine sogenannte Ausgleichs-
abgabe zu zahlen. Diese Abgabe wird auf Grundlage der jahresdurchschnitt-
lichen Beschäftigungsquote ermittelt. Falls eine Ausgleichsabgabe gezahlt
werden muss, kann dies ebenso über die Software berechnet werden. Mehr
Informationen gibt es unter www.arbeitsagentur.de (Unternehmen, Perso-
nalfragen). In der Zeit von Montag bis Freitag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr
ist speziell für Fragen zum Anzeigeverfahren folgende Telefonnummer ge-
schaltet: 0721 823-7066.

Antrag auf Entlastung bei den Heizkosten beim Jobcenter
möglich

Wer im Jahr 2023 durch hohe Heizkosten belastet wird, kann beim Jobcenter
prüfen lassen, ob ein Anspruch auf Bürgergeld vorliegt. Dies betrifft sowohl
Heizkostennachzahlungen, als auch die Beschaffung von Brennstoffen wie
zum Beispiel Öl oder Pellets. Das Sozialgesetzbuch II (SGB II) beinhaltet die
Möglichkeit, bei einer hohen Heizkostennachzahlung Bürgergeld nur für
einen Monat zu beantragen. In diesem Monat kann das Jobcenter, abhängig
vom individuellen Anspruch, bei den Ausgaben unterstützen. Der Antrag
muss spätestens bis zum Ablauf des dritten Monats nach dem Fälligkeitsmo-
nat gestellt werden. Bei einer Fälligkeit der Nachzahlung oder der Rechnung
im Januar 2023 kann der Antrag folglich noch bis April 2023 gestellt werden.
Das gilt für alle Anträge, die bis zum 31. Dezember 2023 gestellt werden. Bei
der Prüfung, ob die Menschen für einen Monat Anspruch auf Bürgergeld ha-
ben, werden alle auch sonst erforderlichen Leistungsvoraussetzungen ge-
prüft. Dazu gehört beispielsweise das Einkommen aller Mitglieder der Be-
darfsgemeinschaft in dem Monat. Auch zu ihrem Vermögen müssen die An-
tragstellerinnen und Antragsteller Auskunft geben. Beim Bürgergeld für
einen Monat hat jede Person der Bedarfsgemeinschaft einen Freibetrag von
15.000 Euro. Liegt das Vermögen höher, liegt kein Anspruch auf Bürgergeld
vor. „Die Heizkosten sind stark gestiegen. Das wird vor allem im Winter für
viele Haushalte zum Problem. Wer wegen einer hohen Energiekostennach-
zahlung in wirtschaftliche Not gerät ist aber nicht auf sich alleine gestellt.
Auf Antrag prüfen wir, ob wir mit dem Bürgergeld helfen können, diese
schwierige Zeit zu überbrücken“, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters
Freiburg, Alexander Merk. Die digitale Antragstellung und weitere Informa-
tion stehen Kundinnen und Kunden unter www.jobcenter-freiburg.de zur
Verfügung.

Workshop für Direktvermarkter:
Einen eigenen Online-Shop aufsetzen

Regionale Produkte nicht nur im Hofladen oder dem Wochenmarkt, sondern
im hofeigenen Online Shop anzubieten kann ein zusätzlicher Vermarktungs-
weg sein. Sowohl ein Online-Shop als auch Online-Bestellungen, die im Hof-
laden abgeholt oder per Post versendet werden, gewinnen daher auch bei
direktvermarktenden landwirtschaftlichen Betrieben an Bedeutung. Zu die-
sem Thema bietet das Landwirtschaftsamt Emmendingen und das Amt für
Landwirtschaft Ortenaukreis am Dienstag, 10. und Dienstag, 24. Januar 2023
jeweils von 13.30 bis 17.30 Uhr einen digitalen Workshop an. Der Praxiswork-
shop führt in den Aufbau des eigenen Shops mit dem Creator-Tool von Jimdo
ein. Schritt für Schritt können die Teilnehmenden anschließend Ihre eigene
Verkaufsplattform einrichten – ganz ohne Programmierkenntnisse. Marke-
tingberater Andreas Pfeifer zeigt im Workshop alle Schritte von der Anmel-
dung über den Aufbau der (Shop)-Website bis hin zu den wichtigen Einstel-
lungen. Das Tool eignet sich für (kleine) direktvermarktende landwirtschaft-
liche Betriebe, bäuerliche Gastronomie und Winzerbetriebe. Der Kostenbei-
trag beträgt je nach Teilnehmerzahl zwischen 60 und 70 Euro. Die
Anmeldung bis spätestens Montag 19. Dezember 2022 erfolgt über
https://www.terminland.eu/landkreis-emmendingen/

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe und Grünschnittplätze

Die Recyclinghöfe und Grünschnittplätze bleiben am Samstag, 24. Dezember
(Heilig Abend) geschlossen. Am Freitag, 30. Dezember sowie am Samstag,
31. Dezember (Silvester) sind die Recyclinghöfe und Grünschnittplätze zu
den üblichen Zeiten geöffnet.

Neuer Abfallkalender für 2023

Die Abfallkalender für das neue Jahr werden bis Weihnachten an alle Haus-
halte verteilt. Sie enthalten auch die Karten für Sperrmüll, Schrott und Kühl-
geräte, mit denen dieAbholung angemeldetwerden kann. Nicht im Kalender
aufgeführt sind die neuen Müllgebühren für 2023. Sie standen beim Druck
der Abfallkalender noch nicht fest, da sie vom Kreistag in der Sitzung am 19.
Dezember verabschiedet werden. Auf der Internetseite der Abfallwirtschaft
sind die Abfuhrtermine für 2023 unter www.landkreis-emmendingen.de >
Abfallwirtschaft die bereits im elektronischen Abfallkalender eingestellt.
Wer bis Weihnachten noch keinen Abfallkalender erhalten hat oder weitere
Exemplare benötigt, kann sie in den Rathäusern oder an der Infotheke des
Landratsamtes im Hauptgebäude am Bahnhof und im Haus am Festplatz ab-
holen.

Lesung: Deutsch-französische Tagebuchtexte am 22.
Januar 2023

Das Deutsche Tagebucharchiv und das Landratsamt Emmendingen laden
am Sonntag, 22. Januar, von 11 bis 13 Uhr in den Bürgersaal im Alten Rathaus
in Emmendingen zu einer Matinee ein: Gelesen werden Tagebucheinträge
über die deutsch-französische Freundschaft in deutscher Sprache, die Ver-
anstaltung wird musikalisch umrahmt. Anlass der Veranstaltung ist der Jah-
restag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags
und die 25-jährige erfolgreiche Kooperation des Deutschen Tagebucharchivs
in Emmendingen mit dem französischen Tagebucharchiv in Ambérieu-en
Bugey in der Region Auvergne- Rhône-Alpes. Die Veranstaltung wird vom
Deutsch-Französischen Bürgerfonds gefördert. Um Anmeldung wird bis 20.
Dezember per E-Mail an dta@tagebucharchiv.de gebeten.

Essenstreff im AWO-Stüble macht über Weihnachten
eine Pause

Seit Anfang Dezember wird im AWO-Stüble in der Schlettstadtallee ein Mit-
tagstisch angeboten. Über die Weihnachtsferien macht der Treff eine Pause.
Am Donnerstag, 22. Dezember, sind noch einmal alle eingeladen, am Mit-
tagstisch des Essenstreffs teilzunehmen. Im neuen Jahr startet der Treff wie-
der am Montag, 9. Januar. Den Mittagstisch gibt es von Montag bis Freitag
außer mittwochs. Eine Anmeldung ist über den Flyer möglich, der beispiels-
weise im Rathaus ausliegt.

Die folgenden Termine gelten, wenn nicht anders genannt, für das Jahr 2022.
Kreisstraße 5103 gesperrt - Umleitung über Buchholz
Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) repariert die Brücke über die B 294
an der K 5103 zwischen Waldkirch-Suggental und Denzlingen (Kreis Emmen-
dingen). Hierzu muss die Kreisstraße von Montag, 5. bis Donnerstag, 22. De-
zember, gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Zeit über Buchholz (L 186,
K 5103) umgeleitet. Die Umleitung gilt auch für die Busverbindung zwischen
Denzlingen und Waldkirch. Die DB Regio Bus richtet für die Haltestelle „Sug-
genbad“ während der Bauzeit eine Ersatzhaltestelle in Buchholz ein.
Vollsperrung Lange Straße am 10. Januar (2023)
Die Lange Straße wird am Dienstag, 10. Januar (2023), aufgrund der Demon-
tage der Weihnachtsbeleuchtungvon der Kreuzung Freie StraßeAdenauerst-
raße, Freiburger Straße (ehemalige Post) bis zur Theodor-Heuss-Straße in
zwei Abschnitten voll gesperrt. Dann ist die Lange Straße in zwei Abschnit-
ten voll gesperrt.
Sperrung Gereutweg und Rad- und Wirtschaftsweg
Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit der Stadt Waldkirch wird derzeit
eine 2. Trinkwasser-Einspeiseleitung im Wald zwischen Denzlingen und
Waldkirch-Suggental verlegt. Die Stadtwerke Waldkirch erhalten von dort
aus einem Hochbehälter Trinkwasser aus dem Verbund des Wasserversor-
gungsverbands Mauracherberg. Die Baumaßnahme erfordert es, dass der
Gereutweg und danach der Rad- und Wirtschaftsweg entlang der B294 bzw.
K5103 bis Suggental gesperrt werden. Die Umleitung für Fußgänger und Rad-
fahrer wird ausgeschildert und verläuft entlang der Straße nach Buchholz,
dem Elzdamm und der Brücke nach Suggental zurück.
Sperrung Fußweg Verbindung Eichenweg und Kohlenbacher Talstraße
Der Fußgängerverbindungsweg im Stadtteil Kollnau vom Eichenweg zur
Kohlenbacher Talstraße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt.
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Besuchssamstage in den 
Kindertagesstätten in Waldkirch

Kindergarten Tel.-Nr. 21.01.2023 28.01.2023

Spielinsel 07681 - 4250 10 - 13 Uhr  

Regenbogen 07681 - 3098  10 - 13 Uhr

St. Anna 07681 - 6365 10 - 13 Uhr  

St. Carolus am Wald 07681 – 5179  10 - 13 Uhr

St. Carolus am Bächle
07681 - 
4941269

10 - 13 Uhr 

Pfiffikus 07681 - 
4747760

10 - 13 Uhr  

Pfiffikus Naturgruppe 0176 - 
12330408

 10 - 13 Uhr

St. Ulrika 07681 - 6333 10 - 13 Uhr

St. Vinzenz 07681 - 3270  10 - 13 Uhr 

Ranunkel 01520 - 

4941827
10 - 13 Uhr  

Evangelischer 
Kindergarten

07681 - 9348 10 - 13 Uhr

Spatzennest 07681 - 1233  10 - 13 Uhr 

St. Josef 07681 - 5747 10 - 13 Uhr  

Glü kskinder 07681 - 
4979381

10 - 13 Uhr  

Zauberwürfel
07681 - 
4769847

10 - 13 Uhr  

Mini Schiller
07681 - 
2093812

10 - 13 Uhr  

Mini Mauer
07681 - 
4979165

10 - 13 Uhr  

Bienenkor 07681 - 
4740207

10 - 12 Uhr  

Waldgruppe an der 
Freien Schule

07681 - 3236 10 - 12 Uhr


